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Gröditz: Interview mit Bürgermeister Enrico Münch

zum Festival „Rock im Freibad“

Hallo Herr Münch: Wie ent-
stand die Idee zum Festival 
„Rock im Freibad“?
Münch:  Das  i s t  s chwer  zu 
beschreiben. Angefangen hat es 
natürlich mit meinen eigenen 
Erfahrungen auf diversen Rock- 
und Metal-Festivals. Teilweise 
nehme ich da schon einige Hundert 
Kilometer Anreise in Kauf. Die 
Veranstaltungen nden auf Äckern 
oder Freiächen in Gewerbegebie-
ten statt. Auch Flugplätze oder 
Strände sind Austragungsorte. Es 
entwickelte sich da schon vor 
einigen Jahren ein Blick auf 
mögliche Austragungsorte in der 
Nähe. Das verwaiste Freibad bot 
sich da förmlich an. Anwohner 
sollten möglichst nicht gestört 
werden und trotzdem muss das 
Gelände gut erreichbar sein. 
Unabhängig von meinen vielen 
schönen Kindheitserinnerungen 
nde ich den Ort als Festival-
Location auch sehr schön. Da 
Gröditz eine Stahlstadt ist, liegt 
natürlich Metalmusik sehr nahe.

Sie sind also ein großer Fan der 
Heavy Metal Musik und be-
suchen regelmäßig das Wacken 
Open Air. Wie oft waren sie 
schon dort?
Münch: Wacken ist das wohl 

bekannteste, größte und klieschee-
behaftetste Fesival, aber auch das 
friedlichste Festival der Welt, auch 
wenn die Teilnehmer meist nur in 
Schwarz daherkommen und 
mitunter sehr skurril aussehen. Das 
besuche ich seit 2014 regelmäßig. 
Bisher habe ich da nur nette und 
zuvorkommende  Menschen 
kennen gelernt. Es ist nicht so, dass 
ich da im Schlamm bade und 
ausgelassen Party feiere, mir geht 
es da wirklich um das Musikhören 
und Kennenlernen neuer Bands 
und Stilrichtungen. Metal ist nicht 
gleich Metal. Ich wundere mich 
manchmal selbst, wie viel Neues 
ich da auf die Ohren bekomme. 
Übrigens bin ich nicht nur dem 
Metal zugetan. Gern höre ich 
„handgemachte“ Musik, u. a. 
Hard-Rock, Deutsch-Rock auch 
Liedermacher oder mal eine Oper. 
Ich bin großer Fan von Giacomo 
Puccini.

Was sind ihre Lieblingsbands?
Münch: Wenn ich die alle aufzähle, 
brauchen wir eine Sonderbeilage. 
Musik höre ich stimmungsabhän-
gig. Aber gut, einige davon sind 
z. B. Amorphis, Arch Enemy, 
Architects,  Avatar,  Avenged 
Sevenfold, Aerosmith, Apocalyp-
tica, AC/DC…... nur um beim 
Buch-staben A zu bleiben.

Sie hatten ja bereits in ihrem 
Wahlprogramm geäußert, mehr 
Kultur in Gröditz etablieren zu 
wollen. Ist das ein Schritt in diese 
Richtung?
Münch: Kulturvielfalt in Gröditz 
zu etablieren ist eine der wichtigen 
Prioritäten aber nach wie vor 
stehen die Punkte ärztliche Grund-
versorgung, die Thematik neue 
Schule, die Stärkung des Ehrenam-
tes und die Entwicklung von 
Gröditz zu einem schönen und 
modernen Wohnstandort ganz 
oben bei den noch zu bewältigen-

den Aufgaben. Aber zurück zur 
Kultur, auch da gibt es Neuigkei-
ten. Ab 2024 wird es das neue 
Format „Gröditzer Rocknächte“ 
im Dreiseithof geben, bei dem ich 
hoffe, dass es gut angenommen 
wird. Es gibt bereits Zusagen von 
Ulla Meinecke, Purple Schulz, der 
Gruppe Karussell und Tino Eis-
brenner.

Welche Resonanz versprechen 
sie sich vom „Rock im Freibad“?
Münch: Natürlich wünsche ich 
mir, dass sich viele Zuhörer 
einnden und das Festival gut 
angenommen wird. Bei so 500 
Leuten würden meine Erwartun-
gen übertroffen werden.

Wenn es gut angenommen wird, 
können sie sich da vorstellen, das 
Festival künftig an mehreren 
Tagen zu veranstalten?
Münch: An dieser Stelle möchte 
ich betonen, dass nicht die Stadt 
Veranstalter ist, sondern die 
Funbox Röderaue. Die Stadt ist 
lediglich Ideengeber. Ohne die 
vielen Leute, die wirklich ihre 
Erfahrungen aus dem Festivalbe-

reich einbringen, funktioniert das 
nicht. Da spreche ich nicht nur vom 
Bühnenbau, dem Catering, der 
Absicherung, dem Herrichten und 
Nachbereiten des Geländes oder 
der Unterbringung der Musiker. 
Meinen Dank möchte ich jetzt 
bereits den vielen Sponsoren 
aussprechen, ohne deren nanziel-
le Hilfe das ohnehin nicht zu 
bewerkstelligen ist. Danke für 
Euer Vertrauen! Sollte die Ver-
anstaltung gut angenommen 
werden und es nanzierbar sein, 
kann ich mir gemeinsam mit der 
Funbox Röderaue vorstellen, das 
Festival „Rock im Freibad“ dann 
auch über zwei oder drei Tage 
durchzuführen. Vielleicht liegt 
dann Gröditz wie auch Wacken 
nicht mehr am Rande der Musik-
Welt. Und hier noch ein Aufruf an 
alle Yoga-Begeisterten: zum 
Ausklang am Sonntag nach dem 
„Rock im Freibad“ ndet 9 Uhr 
eine kostenlose Metal-Yoga-
Stunde auf dem Festivalgelände 
stat t .  Natürl ich zu härteren 
Klängen.
Probiert es aus, es macht Spaß!
Gespräch: Michael Peter

Der Gröditzer Bürgermeister Enrico Münch beim Wacken Open Air.
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Ihre Apotheke mit einer umfassenden 
Gesundheitsberatung bis hin zum kostenlosen 

Lieferservice. Mit unseren Dienstleistungen bieten wir 
mehr als nur Medikamente.

Apotheker Thomas Baumgertel

Gedenken an den 17. Juni 14. Bürgermeisterempfang

17. Juni 1953 - viele, vor allem 
jüngere Menschen, müssen über 
die Bedeutung dieses Tages erst 
nachdenken.
Der CDU-Stadtverband Gröditz 
organisierte aus diesem Grund am 
Samstag, genau 70 Jahre später, 
eine Gedenkveranstaltung an die 
mutigen Werktätigen der Stahl-
werkerstadt, die wie in vielen 
anderen Städten der ehemaligen 
DDR ihren Unmut gegen die 
Willkürherrschaft der SED zum 
Ausdruck brachten und mit ihrem 
K a m p f  u m  D e m o k r a t i e  a n 
russischen Panzern scheiterten. 
Der Einladung waren neben 
Mitgliedern des CDU-Ortsver-
bandes auch interessierte Bür-
ge r innen  und  Bürge r,  e ine 
Vertreterin der Stadt Gröditz sowie 

die Kreisrätin Kerstin Köhler ge-
folgt. Ehrengäste waren u. a. der 
Dresdner Oberbürgermeister a.D., 
Dr. Herbert Wagner, die Landrätin 
a.D. des Landkreises Meißen, 
Renate Koch, und der Landtagsab-
geordnete Sebastian Fischer.
Nach einer Schweigeminute an der 
Gedenktafel des Stahlwerkes wur-
den in einer Gesprächsrunde durch 
Dr. Wagner und Frau Koch an 
persönliche Erlebnisse und Ein-
zelschicksale eindrucksvoll er-
innert, wie Bespitzlungen und 
Unterdrückung von Andersden-
kenden im Alltagsleben der DDR 
stattfanden und erst mit dem Sieg 
der demokratischen Kräfte 1989 
endeten.

Dr. Köhler

Bürgermeisterempfang 2023:
Ehrennadel der Stadt Gröditz 

für Ronald Hubrig

Der Einladung zum diesjährigen 
Bürgermeisterempfang im Kultur- 
und Begegnungszentrum Dreiseit-
hof am 21. Juni waren wieder 
zahlreiche Unternehmer der Stadt 
Gröditz, Vertreter aus Wirtschaft, 
Politik und Kultur, öffentlicher 
Einrichtungen sowie der Vereine 
gefolgt. Für die kulturelle Um-
rahmung sorgten der Super-
Dance-Club e.V. und der Gröditzer 

Frauenchor unter Leitung von Frau 
Christine Mittelbach. In seiner 
Eröffnungsrede ließ Bürgermeister 
Enrico Münch die vergangenen elf 
Monate seiner Amtszeit Revue 
passieren und gab einen Ausblick 
auf die anstehenden anspruchsvol-
len Ziele und  Aufgaben der 
kommenden Jahre. An die Mitar-
beiter der Gröditzer Stadtverwal-
tung gerichtet, dankte der Bür-
germeister für ihre engagierte 
Arbeit und für die Unterstützung, 
die er bei seinem Amtsantritt 
erfahren durfte. Höhepunkt des 
Abends war dann die Verleihung 
der Ehrennadel der Stadt Gröditz. 
In diesem Jahr ging sie an Ronald 
Hubrig aus Nauwalde. Laudator 
Lars Albrecht würdigte seine Ver-
dienste und sein Engagement für 
den Fußball in Gröditz. Erfolg-
reich als ehemaliger Spieler und 
späterer Trainer waren insgesamt 
39 Jahre seines Lebens, davon 25 
Jahre in Nauwalde, vom Sport 
geprägt. Für diese jahrzehntelange 
ehrenamtliche Tätigkeit erhielt 
Ronald Hubrig zu Recht diese 
Ehrung der Stadt Gröditz.
Gemütliche Runden mit vielen 
interessanten Gesprächen ließen 
den Abend ausklingen.
Allen Beteiligten, die am guten 
Gelingen des 14. Bürgermeister-
empfang beigetragen haben, gilt an 
dieser Stelle ein besonderer Dank.
RöJour       
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SOMMERPAUSE!
Das Redaktionsbüro

des RöderJournals ist in der Zeit
vom 03.07. bis 16.07.2023
wegen Urlaub geschlossen!

Ab 17.07.2023 sind
wir wieder für Sie erreichbar!



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160, www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter am Wasserturm 

Seite 3Ausgabe 06/2023

07.08.-14.08.2023
09.10.-16.10.2023

75 Jahre Feuerwehr Spansberg

Die 34 Mitglieder große Ortsfeuer-
wehr Spansberg freute sich am 10. 
Juni 2023 bei schönstem Sommer-
wetter das 75-jährige Jubiläum mit 
vielen Kameradinnen und Ka-
meraden, Einwohnern und Gästen 
zu feiern. Gerade nach den ver-
heerenden Waldbränden in der 
Gohrischheide im vergangenen 
Sommer, wo insbesondere die 
benachbarten Feuerwehren der 
Gröditzer Ortsteile Nieska, Spans-
berg und Nauwalde verstärkt im 
Einsatz bzw. im Dauereinsatz 
waren, tat es gut, nun so ein 
positives Ereignis gemeinsam zu 
genießen. Bei ausgelassener Stim-
mung, Speis und Trank gab es für 
Groß und Klein ein abwechslungs-
reiches Programm mit vielen 
Akteuren aus der Ortschaft. 
Mit einer großen Kaffee- und 
Kuchentafel durch die Landfrauen 
des Heimatvereins „Rödertenne“ 
Spansberg startete der Tag in 
gemütlicher Runde. Auf dem Fest-
gelände der Feuerwehr Spansberg 
erwartete die Besucher eine 
Feuerwehrschau aller Gröditzer 
Ortswehren sowie die Ausstellung 
des feuerwehrtechnischen Mu-
seums Zeithain. Nun waren die 
Vierbeiner gefragt: Die „11 Mann 
große“ Ortsgruppe Spansberg 
zeigte mit ihren Schäferhunden 
eindrucksvolle Darbietungen in 
den Bereichen „Gehorsam“ und 
„Schutzdienst“. Viel Applaus 
bekamen Martin mit Viebi, Klaus 
mit Josi, Alex mit Helie, Andreas 

mit Jack, Christian mit Pepe und 
Jürgen mit Franka. Der „Nach-
wuchs“ durfte natürlich auch nicht 
fehlen - die beiden verspielten, 
jungen Hündinnen Xenia und Silke 
waren auch dabei. Das jüngste 
Vereinsmitglied auf „zwei Beinen“ 
ist gerade mal 9 Jahre. Die enge 
Bindung - Hund zu Herrchen - 
zeigte die Ortsgruppe auf eine 
beeindruckende Art und Weise. So 
hat es der holländische Schäfer-
hund in atemberaubender Ge-
schwindigkeit mühelos geschafft, 
mehrere Hindernisse zu bewälti-
gen. 
Spektakulär ging es mit einer 
Einsatzübung durch die Gröditzer 
und Spansberger Feuerwehr 
weiter. Während der Schauübung 
wurden zwei Personen aus ver-
unfallten Fahrzeugen befreit. 
Bürgermeister Enrico Münch und 
die Zuschauer in naher Distanz 
staunten, wie viele Schritte, Kom-
mandos und Arbeitsgeräte für eine 
schnelle Hilfeleistung nötig sind. 
Stadtwehrleiter Thomas Päßler 
moderierte und erklärte die 
Schauübung. 
Nach so viel Action wurde nun, 
unter dem musikalischen Haupt 
von DJ Flo, bis in die Morgenstun-
den getanzt und gefeiert. Ein 
großer Dank gilt zum Schluss 
natürlich allen Unterstützern und 
Besuchern! 

Fotos/Text: Bogatzki,
Stadtverwaltung Gröditz 

RST Rechtsanwälte
Partnerschaft

RA Richter 
Arbeitsrecht 

Gesellschaftsrecht,  Erbrecht
und Vorsorgevollmachten

RA Schaffranek
Straf- und Owi-Recht

Verkehrsrecht und Unfallregulierung
Fachanwalt für Familienrecht

RA Trobisch
Miet- und Pachtrecht, Zivilrecht, Baurecht,

Sozialrecht und Versicherungsrecht

Kanzlei Gröditz: 01609 Gröditz • Reppiser Straße 10 a
Tel.: (03 52 63) 6 85 85
Fax: (03 52 63) 6 80 86

Mail: info@rst-anwälte.de

Kanzlei Elsterwerda: 04910 Elsterwerda • Poststraße 2
Tel.: (0 35 33) 16 31 51

Radener Straße 2 · Frauenhain

Tel.: 035263 - 60304 · Fax: 035263 - 31600

Suche liebevolles, fähiges Personal -
auch Quereinsteiger!

Biete das beste Team und faire Bezahlung!

- Anzeigen -
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Beginn des Amtsblattes der Stadt Gröditz

Ausgabe 06/23 vom 30.06.2023

Vom Stadtrat beschlossen:

Aufgrund der §§ 4 und 39 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen vom 21. April 1993 hat der Stadtrat der Stadt Gröditz in der 
öffentlichen Stadtratssitzung am 27. Juni 2023 folgende Beschlüsse 
gefasst:

2023/044 Wahl der Schöffen für die Amtsperiode 2024-2028
 - Auegung der Vorschlagsliste –

2023/046 5. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung

2023/048 Bauantrag: Errichtung Schalthaus und Aufstellung 
 Glühofen 31 in Halle „Großschmiede“, Gemarkung 
 Gröditz, Flurstück 692/11 (Riesaer Straße 1, 
 01609 Gröditz)

2023/049 Voranfrage: Nutzungsänderung Umbau Büro- und 
 Sozialgebäude zum Büro- und Mehrfamilienhaus mit 
 Nutzung solarer Strahlungsenergie, Gemarkung 
 Gröditz, Flurstück 190/1 (Feldstraße 16, 01609 Gröditz)

2023/050 Planzeichnung vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 nach §12 BauGB „WERTSTOFFHOF GRÖDITZ“
 - Beschluss zur Billigung des 2. Entwurfes und zur 
  Beteiligung der Öffentlichkeit 
  (Öffentliche Auslegung)
 - Beschluss zur Beteiligung der Behörden nach § 4a (3) 
  Satz 4 BauGB und der sonstigen Träger öffentlicher 
  Belange

2023/056 Ergebnis der Betriebskostenprüfung 2022 Kita 
 Zwergenhaus des Trägers ASB Ortsverband Riesa e.V.

2023/057 Ergebnis der Betriebskostenprüfung 2022 des Trägers 
 AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH 
 für die Kita Sonnenland

2023/058 Ergebnis der Betriebskostenprüfung 2022 des Trägers 
 AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH 
 für die Kita Buratino

In nichtöffentlicher Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst:

2023/055 Angebot zum Vergleich, Aktenzeichen: 1 K 1693/22, in 
 dem Verwaltungsverfahren Arbeiterwohlfahrt Kinder- 
 und Jugendhilfe gGmbH ./. Stadt Gröditz

Thema Waldbrände
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Großenhainer Land w.V. schließt Waldbrand-Versicherung im günstigen Gruppentarif ab 

für interessierte Waldbesitzer aller Eigentumsgrößen

Die Statistik im Landkreis Meißen spricht für sich. Allein die Steige-
rung von 5 Waldbränden in 2021 auf 31 Waldbrände in 2022* treibt 
Einsatzkräften und Waldbesitzern Schweißperlen auf die Stirn Große 
Mengen trockener Biomasse in vorgeschädigten oder wenig gepeg-
ten Wäldern stellen eine entzündliche Gefahr für unsere Wohnorte und 
das Waldeigentum dar. Aus Sicht der Forstbetriebsgemeinschaft muss 
der Waldbrandschutz unter anderem in Form von Brandschutzstreifen 
entlang von Hauptverkehrslinien, Löschwasserentnahmestellen und 
die Erschließung der Wälder für Löschfahrzeuge dringend ächig 
organisiert werden.
Waldeigentum kann durch den Abschluss einer Waldbrandversiche-
rung nanziell abgesichert werden. Die Versicherungssummen 
betragen bei voller Bestockung mit gesunder Kiefer in Abhängigkeit 
vom Alter pro Hektar zwischen 4.500,-€ und 18.000,-€. Durch die 
Recherche bei mehreren Anbietern ist es der Forstbetriebsgemein-
schaft gelungen, einen günstigen Versicherungstarif für alle Mit-
gliedsächen, unabhängig von Größe und Gefährdungslage der 
Einzelächen abzuschließen. Zu einem Preis von 3,56 pro Hektar und 
Jahr kann jeder Waldbesitzer die Versicherung in Anspruch nehmen. 

Die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft kostet 20,-€ +1,-
€ je Hektar und Jahr und bringt keine regelmäßigen Verpichtungen 
mit sich. Der Verein hat das Ziel, seinen Mitgliedern wirtschaftliche 
Vorteile im Bedarfsfall zu ermöglichen - zum Beispiel bei der Pan-
zen- und Materialbestellung oder durch die Bündelung von Dienstlei-
stungen zur Waldpege sowie das Einwerben von Fördermitteln. Alle 
Eigentumsgrößen sind willkommen. Sie erhalten per Email kostenlos 
Informationsmaterialien zum Versicherungstarif und der Forstbe-
triebsgemeinschaft durch Anforderung unter 0175/9379495 oder
info@fbg-grossenhain.de. Auf der Internetseite www.fbg-
grossenhain.de nden Sie weitere Informationen und Termine.

C. Wünsch, FBG Großenhainer Land w.V.

*Quelle LRA Meißen, Sachgebiet Forst und Landwirtschaft

Impressum für das Amtsblatt der Stadt Gröditz:
Das Amtsblatt der Stadt Gröditz ist unabhängiger Bestandteil des RöderJournals. Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes ist der 
Bürgermeister der Stadt Gröditz, Enrico Münch. Verantwortlich für Satz, Gestaltung und Druck: Redaktionsbüro M. Holota und S. Bogatzki/ 
Stadtverwaltung Gröditz. Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich. Nachdruck nur mit Genehmigung der Stadtverwaltung.
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4. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung 
Aufgrund der §§ 4 und 73 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705),  §§ 2 und 9 ff. 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der 
Fassung  der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 
116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 05. 
April 2019 (SächsGVBl. S. 245) sowie §§ 2 und 6 des Sächsischen 
Gesetzes über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen 
(Sächsisches Bestattungsgesetz-SächsBestG) vom 08. Juli 1994, 
zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 26. April 2018 
(SächsGVBl. S. 198) hat der Stadtrat der Stadt Gröditz am 27. Juni 
2023 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I 
Änderung der Satzung

Die Satzung der Stadt Gröditz über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für die damit im 
Zusammenhang stehenden Amtshandlungen (Friedhofsgebührensat-
zung) vom 27. Oktober 2015 (RöderJournal Ausgabe 11/2015 vom 27. 
November 2015) in der Fassung der 4. Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung vom 24. Mai 2022 (RöderJournal Ausgabe 
05/2022 vom 30. Mai 2022) wird wie folgt geändert:

- Die Anlage „Gebührenverzeichnis“ wie beigefügt.

- § 4 

 (1) Die Gebühren gem. § 2 Abs. 2 entstehen

  1. im Falle der Grabnutzungsgebühren mit der Inanspruchnah-
   me der nach dieser Satzung gebührenpichtigen Leistung,
  2. im Falle der Nutzungsgebühr für die Urnenkammern mit der 
   Bestätigung der verbindlichen Reservierung durch die Stadt,

  3. im Falle der Nutzungsgebühr für die Urnengemeinschafts-
   anlage („grüne Wiese“) mit der Bestätigung der 
   verbindlichen Reservierung durch die Stadt,
  4. im Falle der Grabherstellungsgebühr mit der 
   Auftragserteilung 
  5. im Falle der Trauerhallennutzungsgebühr mit der Zuteilung 
   des Nutzungsrechtes,
  6. im Falle der Umbettungsgebühr mit der Auftragserteilung 
  7. im Falle der Gebühr zur Genehmigung der Errichtung und 
   Änderung von Grabmalen mit Erteilung der Genehmigung 
   durch die Stadt,
  8. im Falle der Gebühr für die Erteilung einer Berechtigungs-
   karte an einen Gewerbetreibenden jährlich mit Erteilung der 
   Berechtigung durch die Stadt 

 (2) Die Gebühr nach (1) wird mit Bekanntgabe des Gebührenbe-
  scheides fällig.

 (3) Die Gebühr nach § 2 Absatz 2 Nummer 6 (Friedhofsunterhal-
  tungsgebühren) dieser Satzung kann mit Bescheid, der bis auf 
  Widerruf mehrere Jahre gilt, festgesetzt werden. In diesem Fall 
  ist sie für die Dauer der Grabnutzung jährlich zum 01.07. fällig.

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gröditz, den 27. Juni 2023

Münch
Bürgermeister

Anlage:
Anlage, geändert mit 5. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung am 27. Juni 2023

Gebührenverzeichnis zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gröditz 
für die kommunalen Friedhöfe Reppis, Wainsdorfer Straße und Schweinfurth sowie für die Trauerhallen auf den Friedhöfen 

Reppis, Wainsdorfer Straße, Nauwalde, Nieska und Schweinfurth

1

2

3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Grabnutzungsgebühr , 20 Jahre 

Urnengrab 

Urnenstele

Urneninsel

Urnenwand

Reihengrab 

Familiengrab 

UGA Wainsdorfer Straße 

UGA Reppis

Nutzungsgebühr Urnenkammer, 20 Jahre

Urnenstele

Urneninsel

Urnenwand

Urnenwand

Nutzungsgebühr Urnengemeinschaftsanlage, 20 Jahre

Wainsdorfer Straße

Reppis

pro Grab, 4 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen 

pro Grab, 1 Grabstelle

pro Grab, 2 Grabstellen

pro Urne

pro Urne

pro Kammer, 2 Urnen 

pro Kammer, 2 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen 

pro Kammer, 2 Urnen

pro Urne

pro Urne

210,00 €

190,00 €

185,00 €

61,00 €

500,00 €

1.060,00 €

4,90 €

72,00 €

1.750,00 €

1.350,00 €

910,00 €

2.100,00 €

666,00 €

1.050,00 €

10,50 €

9,50 €

9,25 €

3,05 €

87,50 €

67,50 €

45,50 €

105,00 €

Gebühren-   Verlängerungsgebühr
stelle Gebührenart Gebühr  pro Nutzungsjahr 
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4

5

6

7

8

9

4.1

4.2

Grabherstellungsgebühr

Urnengrab

Reihengrab

Trauerhallennutzungsgebühr

Friedhofsunterhaltungsgebühr

Umbettungsgebühr

Gebühr für die Errichtung und 
Änderung von Grabmalen

Gebühr für die Erteilung einer 
Berechtigungskarte an einen 
Gewerbetreibenden 

einmalig, pro Grab

pro Nutzung

jährlich, 
pro Grab bzw. Kammer

einmalig, 
pro Grab bzw. Kammer 

jährlich, 
pro Friedhof 

58,00 €

560,00 €

125,00 €

48,00 €

58,00 €

Gebühren-   Verlängerungsgebühr
stelle Gebührenart Gebühr  pro Nutzungsjahr 

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
 Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
 worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen 
 Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
  der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
  begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Laut Kostensatzung der Stadt Gröditz

Laut Kostensatzung der Stadt Gröditz

Öffentliche Bekanntmachung 
 über den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 17 der Stadt Gröditz

„Photovoltaik-Freiächenanlage Am Wasserturm“ und der parallelen Änderung des Flächennutzungsplanes 

Der Stadtrat der Stadt Gröditz hat in seiner Sitzung am 23. Mai 2023 
mit Beschluß 2023/033 
die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 17 der Stadt Gröditz „Photo-
voltaik-Freiächenanlage Am Wasserturm“ beschlossen. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
Das Plangebiet mit einer Fläche von 20,3 ha umfasst die privaten 
Flurstücke 201/7, 202, 203, 204, 205/2, 225/5, 226/1, 227/1 sowie die 
kommunalen Flurstücke 196, 206/1, 652/1 der Gemarkung Gröditz. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem der Bekanntma-
chung beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
Planungsziel: Ein Vorhabensträger, bestehend aus dem Projektpart-
nern Schmiedewerke Gröditz GMH GRUPPE, Sachsen Energie und 
Agrarunternehmen Frauenhain GmbH, möchte das Gebiet am Wasser-
turm zur Nutzung erneuerbarer Energien in Form einer Photovoltaik-
Freiächenanlage entwickeln. 
Weiterhin hat der Stadtrat der Stadt Gröditz in seiner Sitzung am 23. 
Mai 2023 mit Beschluss 02023/034 die partielle Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Parallelverfahren innerhalb der Grenzen des 
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 17 der Stadt 
Gröditz „Photovoltaik-Freiächenanlage Am Wasserturm“ beschlos-
sen. 
Auch dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Gröditz, 12. Juni 2023 

Münch 
Bürgermeister                                               Siegel 

Anlage: Übersichtsplan / Lageplan zum Aufstellungsbeschluss 
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Öffentliche Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss einer Entwicklungssatzung „Riesaer Straße in Nieska“ der Stadt Gröditz 

Der Stadtrat der Stadt Gröditz hat in seiner Sitzung am 23. Mai 2023 
mit Beschluß 2023/032 die Aufstellung einer Entwicklungssatzung 
„Riesaer Straße in Nieska“ der Stadt Gröditz beschlossen. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
Planungsziel: Die Stadt beabsichtigt die Schaffung der planerischen 
Voraussetzungen zur Errichtung eines Einfamilienhauses im Garten-
bereich der Riesaer Straße 32, Gemarkung Nieska, Flurstück 15 auf 
Antrag eines Vorhabenträgers. Im wirksamen Flächennutzugsplan der 
Stadt Gröditz ist die Entwicklungsäche als geplantes allgemeines 
Wohngebiet dargestellt. 
Der Geltungsbereich der Entwicklungssatzung ist in dem der 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
Der Stadtrat hat beschlossen, die Entwicklungssatzung „Riesaer Stra-
ße in Nieska“ nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB aufzustellen und von einer 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB abzusehen. 
Der Öffentlichkeit wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB die Gelegenheit 
gegeben, sich in der Zeit 

vom 10.07.2023 bis einschließlich 25.07.2023 

in der Stadtverwaltung Gröditz, Reppiser Straße 10, 01609 Gröditz 
während folgender Zeiten: 

Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
Montag 8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr  und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 

sowie nach Terminvereinbarung außerhalb der Dienststunden, über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung zu informieren. Im Rahmen dieser Frist können 
von jedermann Äußerungen zur Planung schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 
Weiterhin erfolgt die Bekanntmachung auf der Internetseite des Lan-
desportals des Freistaates Sachsen unter www.buergerbeteili-
gung.sachsen.de sowie auf der Internetseite der Stadt Gröditz 
www.stadt-groeditz.de. 

Gröditz, 12. Juni 2023 

Münch 
Bürgermeister                                           Siegel 

 Anlage: Übersichtsplan zum Planungsstandort 

Öffentliche Bekanntmachung
 Öffentliche Auslegung des 2. Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach §12 BauGB „WERTSTOFFHOF GRÖDITZ“

Der Stadtrat der Stadt Gröditz hat in seiner Sitzung am 27. Juni 2023 
mit Beschluss 2023/050 den 2. Entwurf zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nach §12 BauGB „WERTSTOFFHOF GRÖDITZ“, 
sowie Begründung und den Umweltbericht gebilligt und die öffentli-
che Auslegung der Unterlagen bestimmt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstü-
cke der Gemarkung Gröditz: 517/2 (teilweise), 530 (teilweise), 537/6, 
799/2, 798/3, 797/3. 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach §12 BauGB 
„WERTSTOFFHOF GRÖDITZ“ soll Planungsrecht für einen Annah-
mestandort für Privatmüllentsorgung geschaffen werden. 
Die Planunterlagen, einschließlich Begründung und Umweltbericht, 
sowie die Anlagen 1 bis 3 werden 

vom 10.07.2023 bis einschließlich 13.08.2023 

in der Stadtverwaltung Gröditz, Reppiser Straße 10, 01609 Gröditz 
während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht ausgelegt: 

Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
Montag 8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr  und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 

sowie nach Terminvereinbarung außerhalb der Dienststunden. 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 
- Begründung, Teil II (Umweltbericht), Stand Mai 2023, erstellt 
 durch das Planungsbüro Siedlung und Landschaft in Luckau 
Weiterhin sind die Planunterlagen auf der Internetseite des Landespor-
tals des Freistaates Sachsen unter

www.buergerbeteiligung.sachsen.de
sowie auf der Internetseite der Stadt Gröditz www.stadt-groeditz.de 
zur Einsichtnahme innerhalb des genannten Zeitraumes einsehbar.
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Während der Auslegungsfrist hat Jedermann die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme in den Planentwurf und zur Erörterung der Planung. 
Anregungen können innerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Gröditz, Reppiser Straße 10, 01609 Gröditz abgegeben werden. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen beim Beschluss zur Abwä-
gung zum oben genannten Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können. 

Gröditz, 28. Juni 2023 

Münch 
Bürgermeister                                         Siegel 

Anlage: Auszug Planzeichnung, 2. Entwurf, Stand Mai 2023 

Interaktive Tafeln, informative Einblicke in 
die bunten Fachkabinette und Horträume 
abgerundet mit einem gemütlichen Stadt-
frühstück - zum Tag der offenen Tür anläss-
lich des „30. Geburtstages“ der Grundschu-
le Gröditz am 3. Juni 2023 nutzten viele 

Familien, Interessierte sowie ehemalige und zukünftige Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, um sich von den optimalen Lernbedin-
gungen der modern ausgestatteten Grundschule zu überzeugen.
Der meistgesagte Satz des Vormittags war: „Hier möchte ich auch 
noch mal zur Schule gehen.“ Und er kam keineswegs nur von den 
Schülerinnen und Schülern, sondern auch von vielen begeisterten 
Eltern, die hier einst selbst die Schulbank drückten. Vom Kunst-Raum 
bis zum Fachraum für Sachunterricht - überall warteten kreative 
Anschauungsmaterialen und Projektarbeiten der Schüler. Die Lehre-
rInnen freuten sich über die vielen Besucher und standen für Fragen 
und Vorführungen allzeit bereit. Einmal seinen Namen in „Alt-
deutsch“ auf Schiefertafel schreiben, in alten Schulbüchern und Klas-
senfotos stöbern, einfach in der Vergangenheit schwelgen und sich wie 
ein Schulkind zu Großelterns Zeiten fühlen - all das konnte man im 
Schulmuseum der Grundschule. Der erste Spatenstich für das damali-
ge Schulgebäude erfolgte bereits 1950, fertiggestellt wurde sie 1954 
mit damals 24 Klassen. Das angrenzende Seitengebäude konnte ab 
1973 als Hort genutzt werden und ab dem Schuljahr 1992/1993 wurde 
die ehemalige „1. Polytechnische Oberschule“, die später den Namen 

„Paul Behr“ erhielt, zur Grundschule, wie wir sie heute kennen.
Kreativ wurde es auch bei der Präsentation des Musikkabinetts. Hier 
konnte man selbst ein kleines Instrument basteln sowie mit Becher 
und Hand das Lied „Dance Monkey“ mitstimmen. Dieses Musikexpe-
riment ließ sich auch der Bürgermeister Enrico Münch nicht entgehen 
und musizierte mit. Im Zuge der Digitalisierung freuten sich die Lehr-
kräfte die digitalen Tafeln und Tablets zu präsentieren, die den Unter-
richt täglich bereichern. Auch die Lernsoftware im Computerkabinett 
kam bei Groß und Klein sehr gut an. Ebenso der benachbarte Werken-
Raum mit tollen Arbeiten der Schüler und ein über Tablet gesteuerter 
Roboter. Bei schönstem Wetter erkundeten viele Kinder den Außenbe-
reich mit Spielplatz und sportlich aktiv ging es auch in der Turnhalle 
weiter. Entlang der offenen Räumlichkeiten z.B. dem kuschligen 
Chill- und Yoga-Raum des Hort Bienenhaus konnte man sich beim 
Stadtfrühstück in der Schulcafeteria mit leckeren Säften oder Kaffee, 
frischem Obst und herzhaft belegten Brötchen stärken. Den Ausklang 
fand der Tag mit einem Treffen der „Ehemaligen“.
Ein großer Dank geht an alle Lehrkräfte, Horterzieher und Helfer 
insbesondere dem Bündnis für Demokratie und Zivilcourage sowie 
der Bäckerei Brade für Ihre Unterstützung und natürlich allen Besu-
chern. Nun freut man sich auf erholsame Sommerferien, um schon 
bald die neuen Schulanfänger in der Grundschule Gröditz begrüßen zu 
dürfen.

Fotos/Text: S.Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz

30 Jahre Grundschule Gröditz mit Tag der offenen Tür und Stadtfrühstück
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Empfänger: Eigentümer, Erbbauberechtigte und 
 Nutzungsberechtigte der
 Gemarkung: Spansberg; Flurstück: 27

Auf Antrag (Antragsnummer 23205) wurde in der Gemeinde Gröditz, 
Gemarkung Spansberg, Flurstück 27 eine Flurstücksbildung (Katas-
tervermessung) durchgeführt.

Nach § 17 der Verordnung des Staatsministeriums des Inneren zur 
Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz 
(SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Januar 2023 
(SächsGVBl. S. 37) geändert worden ist, werden die Verwaltungsakte 
öffentlich bekanntgegeben.

Rechtsgrundlage für die genannten Amtshandlungen ist das Sächsi-
sche Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVermKatG vom 29. 
Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 15 der 
Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert wor-
den ist.

An den Grenzen des folgenden Flurstückes wurden Grenzpunkte 
wiederhergestellt, sind entfallen, wurden abgemarkt sowie von der 
Abmarkung abgesehen:

Gemarkung: Spansberg; Flurstück(e): 27

Die Ergebnisse liegen vom 03.07.2023 bis 02.08.2023 jeweils mon-
tags bis freitags von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 12:30 Uhr bis 15:30 
Uhr

im Amtssitz des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs
Dipl.-Ing. Katja Kießling,
Hermann-Zschoche-Straße 6,
01558 Großenhain

zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß §17 der Verordnung des Staatsministeriums des Inneren zur 
Durchführung des Sächsischen
Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO) gelten die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und
Abmarkung

ab dem 10.08.2023 

als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Verwaltungsakte, die durch die Offenlegung bekannt gege-
ben werden, kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, Frau Katja Kießling, 
Hermann-Zschoche-Straße 6 in 01558 Großenhain einzulegen.

Dipl.- Ing. Katja Kießling
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Amtssitz: Hermann-Zschoche-Str. 6
 01558 Großenhain
 Tel.: 03522 50 60 60

Es ist geschafft! Mit dem ersten Spatenstich am 21.06.2023 vor dem 
Landgasthof „Zum Roß“ in Diesbar-Seußlitz wurde ofziell der 
Startschuss für den Glasfaserausbau in den Fördergebieten des Elbe-
Röder-Dreiecks gegeben.
Deutsche Glasfaser als ausbauendes Telekommunikationsunterneh-
men hat zusammen mit ihrem Baupartner, der Soli Infratechnik 
GmbH, bei bestem Wetter zu diesem Event zwischen Elbe und den 
Diesbarer Weinbergen geladen. Stellvertretend für die anwesenden 
Bürgermeister/ innen dankte das Stadtoberhaupt von Gröditz, Herr 
Enrico Münch, allen Beteiligten für den bisherigen Einsatz und verlieh 
seiner Freude darüber Ausdruck, dass jetzt nach dem langwierigen 
Planungsprozess mit der praktischen Umsetzung des Projektes begon-
nen wird. 
Neben den Vertretern der Digitalagentur Sachsen (DiAS) und dem 
Projektträger pwc war auch ein Vertreter des Freistaates anwesend. Hr. 
Ancot vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des 
Freistaates Sachsen betonte die Bedeutung des Aufbaus einer lei-
stungsfähigen digitale Infrastruktur und den Stellenwert des Projektes 
für die zukünftige Entwicklung. Neben der Bundesförderung von 50 

Prozent übernimmt der Freistaat Sachsen 40 Prozent der Fördersum-
me. 
Die Dimension der Tiefbauarbeiten in den Kommunen Glaubitz, 
Gröditz, Nünchritz, Röderaue, Wülknitz und Zeithain unterstrich die 
Programmmanagerin von Deutsche Glasfaser, Fr. Schmidt. Geplant 
sind für die Erschließung der ca. 2000 Förderadressen und der zusätz-
lichen 70 Gewerbeobjekte Erdarbeiten in einer Gesamtstrecke, die 
locker von Gröditz bis nach Prag reicht.
Begonnen wird mit den Tiefbauarbeiten in der Nähe von Meißen, von 
wo die Hauptleitung nach Diesbar-Seußlitz geführt wird und dann in 
nördlicher Richtung das Fördergebiet durchquert, um die Glasfaser-
hauptverteiler (PoP, Point of Presence) zur Versorgung des Netzes 
einzuspeisen. Neben den Hausbegehungen sind die Aufstellungen 
dieser PoP Anzeichen des Baubeginns in den jeweiligen Regionen. 
Zeitnah zu den geplanten Bauarbeiten werden die Eigentümer der 
geförderten Adressen zu Informationsveranstaltungen eingeladen, auf 
denen neben technischen Informationen auch auf Fragen zu mögli-
chen Anschlussvarianten eingegangen wird. Die erste dieser Veran-
staltungen fand ebenfalls am 21.06.2023 in Nünchritz statt.

Öffentliche Bekanntmachung zur Offenlegung von Ergebnissen einer
Katastervermessung und Abmarkung

Erster Spatenstich für den Glasfaserausbau im Elbe-Röder-Dreieck
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG der Gemeinde Gröditz für das Jahr 2022

1. Kindertageseinrichtungen  
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

erforderliche 
Personalkosten

erforderliche 
Sachkosten

erforderliche Personal- 
und Sachkosten

Krippe 9 h
in €

854,09

154,44

1.008,53

Kindergarten 9 h
in €

355,87

64,35

420,22

Hort 6 h
in €

192,17

34,75

226,92

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z. B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = ⅔ der 
erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 

Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 
Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten

durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur 
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), 
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur 
Kranken- und Pegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)

= laufende Geldleistung

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespege
(z. B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, 
Fachberatung durch freie Träger)

= Kosten für die Kindertagespege insgesamt

Kindertagespege 9 h in €

117,28

467,72

52,77

8,33

646,10

2. Kindertagespege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Landeszuschuss

Elternbeitrag (ungekürzt)

Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil freier Träger)

Kindergarten 9 h

vor SVJ*                im SVJ*

122,00

51,39

122,00

51,39

Hort 6 h
in €

164,56

71,00

-8,64

Krippe 9 h
in €

Abschreibungen

Zinsen

Miete 

Gesamt

Aufwendungen in €

14,06

0,00

1.870,05

1.884,11

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat 

Kindergarten 9 h
in €

3,25

Hort 6 h
in €

1,75

Krippe 9 h
in €

7,79

246,83

244,00

517,70

246,83

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr
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Landeszuschuss

Elternbeitrag (ungekürzt)

Gemeinde

Kindertagespege 9 h
in €

281,83

244,00

120,27

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung  bzw. - sofern relevant - der Kosten Kindertagespege insgesamt je Platz und Monat 
(Jahresdurchschnitt)

Gröditz, 21.06.2023

Münch
Bürgermeister

Hirschfeld Fleisch  & Wurstwaren • Reppiser Str. 22 • 01609 Gröditz
Tel.: 035263-33098

Es ist Grillsaison!

Di-Fr: 8 - 17 Uhr u. Sa: 8 - 11 UhrÖffnungszeiten:

Unsere Spezialitäten:

- hausgemachte Salate
-  ist bei uns Schlachtefest mit kesselfrischem Wellfleisch und jeden Mittwoch
 Hausmacherwurst 
-  gebackenes Spanferkel und frische Kesselwurstjeden Donnerstag

Feinstes Bio-Rindfleisch und 
Duroc-Schweinefleisch für Grill 

und Smocker, Bratwurst mit Chili 
oder Bärlauch sowie 

Sommerbratwurst mit Käse & 
Spinat

NEUERÖFFNUNG in GRÖDITZ
Thailändische Massage

Ende des Amtsblattes der Stadt Gröditz Ausgabe 06/23 vom 30.06.2023

- Anzeigen -



Gartenbau
Andreas Schulz

01609 Frauenhain
Gröditzer Straße 43   

Tel.:
Fax:
Funk:

035 263 - 60 072
035 263 - 33 400
   0171 - 7 110 141

Beratung
Ausführung
Gestaltung

Richtig in den Sommer starten,

mit unserer super Pflege

für den Garten!

 Was Jesus für dich tat

Baptisten Brüdergemeinde
Hauptstraße 62; 01609 Gröditz

Gottesdienst  Sonntag 10:00 Uhr
Bibelstunde  Mittwoch 18:00 Uhr

 Der Weg zum Verbrecherkreuz 
ng in der Futterkrippe an, in die 
der Mensch gewordene Gottes-
sohn gelegt wurde. Aufgewachsen 
ist er in einer normalen Familie, er 
arbeitete als Zimmermann auf 
dem Bau, wie sein Vater. Er hat nie 
ein Buch geschrieben. Nie eine 
Vo r l e s u n g  v o r  S t u d e n t e n 
gehalten. Keine Partei gegründet. 
Er hatte keine Armee, keine 
Leibgarde, kein Geld. Der Mann, 
nach dessen Geburtsjahr wir die 
Jahre zählen und dem Millionen 
Menschen folgen, war Zeit seines 
Lebens arm und hat doch so viele 
unendlich reich gemacht. Er sagte 
von sich, dass er nicht mal ein 
eigenes Bett hatte. Er wurde 
geboren in einer geborgten 
Futterkrippe. Er predigte in einem 
geborgten Boot. Er ritt nach 
Jerusalem auf einem geborgten 
Esel. Er hielt sein letztes Abend-
mahl in einem geborgten Saal. Er 
wurde bestattet in einem ge-
borgten Grab. Er beanspruchte 
nichts für sich. Der einzige Raum, 
den er beansprucht, ist das 
menschliche Herz. 
Viele Menschen haben kein Herz 
für Jesus. Hätte Jesus bei ihnen 
mehr Platz, hätten sie weniger 
Probleme. Hätten sie für ihn mehr 
übrig, würden sich viele ihrer 
Sorgen erübrigen. 

Die Antwort Jesu: 
„Vater, vergib ihnen..." 
Die meisten wollten Jesus nicht 
als ihren Herrn anerkennen. Sein 
Anspruch, der Sohn Gottes zu sein 
und der einzige Weg, der zu Gott 
führt, war vielen zu viel. So 
machten sie ihm mit Tricks und 
falschen Zeugen den Prozess. Er 
bekam die Todesstrafe. Sie wurde, 
wie damals üblich, dadurch 
vollstreckt, dass man ihn an ein 
Kreuz nagelte. Dort, auf der 
Müllkippe von Jerusalem, ließ 
man ihn in der Sonnenglut 
hängen,  bis  se in  Kreis lauf 
zusammenbrach und er erstickte. 
Als er am Kreuz hing, hing er 
nicht zwischen zwei feierlichen 
Altarkerzen, sondern zwischen 
zwei Anarchisten. Einer der 
beiden hatte einen Mord auf dem 
Gewissen. Er kann jetzt nur noch 
uchen oder beten. Und da betet 
er: „Jesus, denk an mich, wenn du 
in dein Reich kommst!“ Es ist eine 
groteske Situation. 

Ein Lump, der am Kreuz hängt, 
bittet in letzter Minute Jesus, der 
auch  am Kreuz  hängt ,  um 
Aufnahme ins Reich Gottes. Und 
Jesus, der größte „Lumpensamm-
ler“ aller Zeiten, nimmt ihn auf. 
„Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein.“ Dieser Mann ist 
der erste, der durch das Kreuz 
gerettet  wurde. Er starb in 
Frieden. Der auf der anderen Seite 
starb mit einer Lästerung, obwohl 
er direkt neben Jesus hing. Jesus 
ist gekommen, um die Verlorenen 
zu retten. Keiner ist für ihn zu 
schlecht. Egal, wie tief einer 
gefallen ist - die Liebe von Jesus 
reicht bis in die untersten Schub-
laden menschlicher Schuld. Jesus, 
der sogar für seine eigenen Mör-
der um Vergebung bat, vergibt 
jedem, der ihn darum bittet. Die 
Bibel sagt: „Wer den Namen des 
Herrn anrufen wird, soll gerettet 
werden.“
 
                      Dr. Theo Lehmann 

Nächste 
Fahrradcodierung

Die nächste 
Fahrradcodierung wird

am 3. Juli 2023
an der Freiwilligen 

Feuerwehr in Gröditz in 
der Zeit von 9.00 bis 

11.00 Uhr durchgeführt.

· Glasreinigung 

· Grünanlagenpflege 

· kleine & große Hausordnung 

· Private Haushaltshilfe 

· Unterhaltsreinigung 

· Polsterreinigung 

Inh. Sven Sander, Am  Kanal 28, 01609 Gröditz  
Tel. 035263 -  64184, E-Mail: Reinigungsservice-SeSa@web.de

„Wir bringen den Glanz in Ihr Leben“ 
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Kleinanzeigen von A-Z

Verleih eines Minibaggers,
einer Hebebühne und eines 

Radladers!
Kai Gaumnitz - Meisterbetrieb 

für Heizung, Sanitär, 
Dachklempnerei & Solar

Am Anger 20 A
01609 Gröditz OT Spansberg

Tel.: 035263-46961
Handy: 0175-3616063

Minibagger- und 
Arbeitsbühnenvermietung,

Baggerarbeiten
Tel. 0178/ 3630203 oder

035263/ 45295

Kaufe altes Spielzeug, 
Blechspielzeug, Eisenbahn, 

Puppen, Teddy´s, Massefiguren
z. B. Soldaten, Gummiindianer, 
Tiere, DDR Spielzeug, Autos, 

Postkarten 1. WK u.v.m.,
Tel. 03533/ 810302



Neues von den Feuerfüchsen

Mächtig was los im Juni
So hätte das Motto unserer 
Kinderfeuerwehr lauten können. 
Zum Kindertag gab es einen 
gemeinsamen Überraschungs-
dienst mit der Jugendfeuerwehr 
und der aktiven Einsatzabteilung. 
Nachdem sich alle auf der Wiese 
warm getanzt hatten, wurden 
insgesamt drei schlagkräftige 
Mannschaften (gemischt aus 
Kinder-, Jugend-, und aktiver 
Wehr) zusammengestellt, um für 
die kommenden Gemeinschafts-
spiele gewappnet zu sein. So 
musste beispielsweise ein „Spin-
nennetz“ überwunden werden oder 
aber auch Wasser mit Hilfe eines 
Schwammes über eine lange Bank 

transportiert werden. Der Spaß 
stand dabei im Vordergrund und so 
gab es als Belohnung ein erfri-
schendes Eis für alle Teilnehmer. 
Nach einer ausgiebigen Wasser-
schlacht folgte noch ein gemeinsa-
mes Abendessen hinter dem 
Gerätehaus.
Am 10.06.2023 nahm unsere 
Kinderfeuerwehr dann am Wett-
kampf der Bambinifeuerwehren 
teil. Die insgesamt 13 Mann-
schaften mussten sich an 13 
verschiedenen Stationen mit Ge-
schicklichkeit, Teamwork und 
Schnelligkeit beweisen. Am Ende 
reichte es für unsere Feuerfüchse 
zu einem sehr guten 6. Platz.
O. Linge
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Zweigstelle Frau Seyffert-Himmler

Rudolf-Friedrichs-Str. 21A   01609 Röderaue OT Pulsen

www.bestattungsinstitut-lippmann.de
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Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

Krematorium                                 ...die Bestattungsgemeinschaft

Meißen Nossener Straße 38 0 35 21/45 20 77
 Krematorium Durchwahl 0 35 21/45 31 39
Nossen Bahnhofstraße 15 03 52 42/7 10 06
Weinböhla Hauptstraße 15 03 52 43/3 29 63
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22/50 91 01
Riesa Stendaler Straße 20 0 35 25/73 73 30
Radebeul Meißner Straße 134 03 51/8 95 19 17

Berger & Coll.

Hauptstraße 10, 01589 Riesa, Tel. 03525/ 51 49 99

www.bbc-rechtsanwaelte.de · riesa@bbc-rechtsanwaelte.de

Andreas Berger
Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Impressum: Das RöderJournal ist eine unabhängige Zeitung für 
die Stadt Gröditz und die umliegenden Gemeinden. Es erscheint in 
Gröditz, Frauenhain, Koselitz, Lichtensee, Nauwalde, Nieska, 
Prösen, Pulsen, Reichenhain, Saathain, Schweinfurth, Spansberg, 
Stolzenhain und Zabeltitz. Herausgeber, Layout, Satz und 
Anzeigenannahme: Redaktions- & Dienstleistungsbüro M. 
Holota, L.-v.-Beethoven-Str. 32a, 01609 Gröditz. Druck: polyprint 
Riesa GmbH. Das RöderJournal erscheint aller 4 Wochen mit einer 
Gesamtauflage von 6.000 Stück. Redaktionsschluss ist immer der 
Donnerstag eine Woche vor dem Ausgabetag. Spätere Annahme auf 
Anfrage. Den nächsten Ausgabetermin entnehmen Sie bitte dem 
Titelkopf. Preise und Rabatte laut gültiger Preisliste. Für private 
Anzeigen 50 % Ermäßigung. Für die Gemeindeverwaltungen der 
oben genannten Gemeinden, gemeinnützige Vereine und 
nichtkommerzielle Veranstaltungen kostenlose Veröffentlichungs-
möglichkeit auf Anfrage. Verteilung: Bachmann Direktwerbung, 
Goethestr. 7, 01589 Riesa, Tel.: 0152/02888826. Rechte: Alle 
Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise oder Kopie, 
auch von Teilen, einschließlich Teilen aus Anzeigen, nur mit 
schriftlicher Genehmigung der Redaktion und der Urheber. 
Verstöße werden nach dem Urheberrecht geahndet. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen. Dies gilt auch für Leserzuschriften.

Auf zum Trödelmarkt im Pfarrhof Lorenzkirch vom 5. bis 7.8.2023
Wir bieten an: Kindersachen, hochwertige Bekleidung, 

Bücher = Kinderbücher, Krimis, Romane, Bildbände, Historisches und 
viele andere Themen, ab 0,50 €, Cds/ DVDs/ Schallplatten, Spiele und 

Spielsachen, auch Bilder, Kuriositäten usw. sind im Angebot.
Diverse Haushaltsgegenstände wie Gläser, Geschirr, Sammeltassen, 
Weihnachts- und Osterdeko usw. kann man ebenso bei uns nden.

Vielleicht suchen Sie gerade diese Tasse oder den Teller und werden hier 
fündig. Ein Besuch lohnt sich bestimmt! Schauen Sie doch mal vorbei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim „Trödeln“.
Öffnungszeiten: Sa./So. 13 bis 17 Uhr u. Mo. 13 bis 17 Uhr


